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Laszic Revesz bespricht

Bilicher zu nationalen Fragen

Jiirgen Arnold: «Die nationalen Gebietseinheiten
der Sowjetunion. Staatlichkeit, Souverinitit und
Autonomie im Sowjetfoderalismus» (Abhandlun-
gen des Bundesinstituts fiir ostwissenschaftliche
und internationale Studien, Band XVII). Verlag
Wissenschaft und Politik, Koln 1973, 175 Seiten,
¥r. 35.90.

Das ausgezcichnete Werk schliesst eine empfind-
liche Liicke in der deutschsprachigen Fachlitera-
tur tiber die Sowjetunion. Der Autor dieses erst-
rangigen, tief wissenschaftlichen, gleichzeitig aber
auch kritischen Werkes stiitzt sich auf ein enor-
mes Quellenmaterial; er beriicksichtigt dabei
sowohl das westliche wie auch das 6stliche
Schrifttum. Es besteht aus drei Teilen: 1. Die
Entwicklung des Sowjetfoderalismus, 2. die na-
tionalen Gebietseinheiten und 3. die Rechtsnatur
der UdSSR. Dazu kommen die Einleitung sowie
Schrifttums- und Abkirzungsverzeichnisse.

Der Autor zeigt, wie man die kompliziertesten
Regelungen der nationalen Frage mit der histo-
rischen Entwicklung verbinden kann, auch in
einer zusammenfassenden Darstellung. Der Leser
sicht die Entwicklung und den heutigen Stand
der «nationalen Frage» auf staatlicher Ebene.
Der Autor schildert die Rechtsstellung sowohl
der Union als auch der 15 Unionsrepubliken, der
20 autonomen Republiken, der 8 autonomen Ge-
biete und der 10 nationalen Kreise. Dabei ergibt
sich eindeutig, dass die «Souverinitity der
Unionsrepubliken oder die «Autonomie» der
iibrigen nationalen Territorialeinheiten infolge
der zentralisierten Parteifithrung und des Grund-
satzes des demokratischen Zentralismus nur leere
Phrasen ohne juristischen Inhalt sind und dass
Moskau eine reine Kolonialpolitik gegeniiber

den nichtrussischen  Volkerschaften betreibt.
Souverinitat und Autonomie sind — nach Fest-
stellung der sowjetischen Rechtswissenschaft —
keine Rechtsbegriffe, sondern «politischey Be-
griffe.

Axel von Gadolin: «Von den Tataren zu den So-
wjets. Der Werdegang der europiischen Ost-
macht.» Verlag der «Deutschen Hochschullehrer-
Zeitungy, Grabert-Verlag, Tiibingen 1971, 200 S.,
¥r. 17.90.

Der Autor bringt eine Uebersicht uber die rus-
sisch-sowjetische Geschichte, und zwar nach
ganz neuen Gesichtspunkten. Von besonderem
Interesse sind die ersten zwei Kapitel (S.5—44)
uiber die russische Geschichte bis zum Beginn der
Expansion des russischen Staates, ferner Kapitel
VIII tber die finnisch-russischen bzw. finnisch-
sowjetischen Beziehungen nach 1917 (S. 148 bis
175). Der Autor bediente sich reichlich schwe-
discher und finnischer Quellen (neben den rus-
sischen natiirlich), was seiner Arbeit eine beson-
dere Originalitdat verleiht.

Von sehr grossem Interesse sind seine Ausfiih-
rungen lber die Staatsgriindung der Wardger in
Nordrussland. Dabei betont er, dass diese Ober-
schicht — wie die Westgoten in Spanien — die
schwedische Sprache etwa 200 Jahre beibehielt,
ehe sie slawisiert wurde (S. 10). Die Schwe-
den und nicht die Slawen waren die «Rusen»
oder «Russeny (12), und die schwedischen Quel-
len sprechen immer von «Nowgoroder», «Mosko-
witers usw. (32). Ende des 17. Jahrhunderts
fiilhrte noch die schwedische Armee den Krieg
gegen «Moskowitery, die erst nach Peters Kai-
serkronung 1721 in der neuen Hauptstadt — die

>

signore Casaroli bei den Verhandlungen zum
Teilabkommen Budapest—Vatikan von 1964) er-
klirte 1969: «Mindszenty hat sich selbst aus dem
ungarischen Leben ausgeschlossen. Die Ge-
schichte hat seine Person weit tiberholt. Er hat
gesetzwidrig gehandelt.» Die Verdnderung be-
steht also nach Budapester Auffassung selbst
nicht darin, dass der Henker desavouiert ist, son-
dern dass er gesiegt hat.

Das schonste an dieser Aussage ist es, dass die
«Gesetzwidrigkeity nicht dem Schauprozess von
1949 angelastet wird, sondern seinem Opfer.
Dass man nicht gerade noch die damaligen An-
klagepunkte von Hochverrat und Spionage wie-
derholt, ist auch alles, wie denn die «Gesetz-
widrigkeiten» Mindszentys nicht weiter prazisiert
werden. Aber von den Justizverbrechen ist da
keine Rede. Obwohl unterdessen die kommuni-
stischen Opfer der Justizverbrechen des gleichen
Justizapparates rehabilitiert sind, obwohl der
«Bruch mit der sozialistischen Gesetzlichkeity
als offizielles Charakteristikum dieser Periode
gilt. Was librigens auch schon viel weniger
betont wird als noch vor einigen Jahren. Der
auch in offizieller Sicht liberfiihrte Morder Ra-
kosi ist nicht in seinem sowjetischen Exil, son-

dern in ungarischer Erde begraben worden. Und
man rehabilitiert heute eher wieder die Henker
als ihre Opfer. Denn mit der sowjetischen Re-
stalinisierung deuten auch die entsprechenden
Veridnderungen wieder nach riickwirts. Aber
ohnehin gilt die kontinuierliche Regel, dass der
«Bruch mit der sozialistischen Gesetzlichkeit»
nur dann ein widerrufenswertes Verbrechen ist,
wenn es sich bei seinen Opfern um Genossen
handelt.

So gilt es denn sehr eindriicklich festzustellen,
welcher Art die Verdnderungen nicht sind, die
seit dem Schauprozess von 1949 oder seit der
Niederschlagung der ungarischen Revolution
von 1956 eingetreten sind. Natiirlich hat es
trotzdem Verdnderungen gegeben. So zum Bei-
spiel sind die etlichen seither verhafteten Priester
nicht mehr hingerichtet worden, so zum Beispiel
hat der Vatikan aufgehort, gegen diese Verhaf-
tungen zu protestieren. Dafiir hat er die Exkom-
munikation der kollaborationistischen Friedens-
priester riickgéngig gemacht, die sich dadurch
zu einer gesteigerten politischen Titigkeit legiti-
miert sehen. Wenn das die Kirche ist, mag es
tatsichlich besser sein, dass Mindszenty seiner
bischoflichen Funktionen enthoben ist.

Christian Briigger

gegriindet wurde, um das Orientalisch-Moskowi-
tische loszuwerden — «Russeny» genannt wurden.
Von Gadolin erinnert an die Kampfe der Finnen
1917/18 gegen Moskau unter Mannerheim, wo-
bei die Engliander die Bolschewiken kréftig unter-
stiitzten. 2000 der finnischen Rotgardisten wur-
den von den Englindern aufgenommen und spd-
ter nach Kanada gesandt. Der «rote Minister-
prasident», O. Tokoi, wurde sogar englischer
Oberst (69).

Im Zuge der Entwicklung der finnisch-sowjeti-
schen Beziehungen beschiftigt sich der Autor
selbstverstandlich auch mit beiden Kriegen
(1939/40 und 1941 bis 1944). Den ersten fiihrte
Finnland ausschliesslich gegen die UdSSR, den
zweiten gegen die Sowjets und Grossbritannien,
wihrend die USA und Frankreich dem Lande
nie den Krieg erklart hatten. Mit den sowjeti-
schen Forderungen war Grossbritannien einver-
standen, zumal Churchill schon friiher bereit
gewesen war, ganz Finnland zu opfern (166) —
wie auch Hitler Finnland in seinen beiden Ver-
tragen mit Stalin (23. 8. 1939 und 28. 9. 1939) als
sowjetische Interessensphire anerkannte.

Hans Hartl: «Nationalitiitenprobleme im heuti-
gen Siidosteuropa» (Untersuchungen zur Gegen-
wartskunde Siidosteuropas, 7). Herausgegeben
vom Siidost-Institut Miinchen, Verlag R. Olden-
bourg, Miinchen 1973, 160 Seiten, Fr. 25.80.

Das Buch des bekannten Osteuropa-Spezialisten
betrifft ein brennendes Problem von Osteuropa
und Balkan, namlich die Nationalititenfrage.
Hartl behandelt in erster Linie die Nachfolge-
staaten der Osterreichisch-ungarischen Mon-
archie — die Tschechoslowakei und Ruménien
— und priift ausserdem die Mazedonien-Frage
zwischen Bulgarien und Jugoslawien (S. 111 ff.).
Wegen der ebenso umfangreichen wie komplizier-
ten nationalen Problematik der jugoslawischen
Foderation werden die Hauptaspekte der Natio-
nalititenfrage in diesem Staate nicht untersucht.
Es ergibt sich aus der heutigen Situation des
fraglichen Raumes, dass das Hauptgewicht im
Buch auf die «madjarische Frage» (S.22—59)
und das «Restdeutschtumy (S. 83—110) gelegt ist.
Der Autor, der die stidosteuropédischen Sprachen
beherrscht und daher die Quellen im Original
liest, ist sowohl in der Geschichte als auch in der
Gegenwart Siidosteuropas bewandert. Sachlich
und griindlich untersucht er die Lage der unga-
rischen Minderheit in der CSSR, in Siebenblir-
gen und in der Batschka. Dabei betont er haupt-
sdchlich die traurige Lage der Magyaren in Sie-
benblirgen unter ruminischer Herrschaft. Was
die Lage der deutschsprachigen Minderheiten in
den erwidhnten Léndern betrifft, hebt Hartl die
auch heute noch vorhandene weitgehende Dis-
kriminierung in der Tschechoslowakei hervor
(S. 109).

Interessant und besonders infolge der breiten
historischen Grundlage sehr lehrreich sind die
Ausfiihrungen Hartls iiber die mazedonische
(111—138) und die bessarabische Frage (139 bis
151). Er beweist aufgrund von zahlreichen Da-
ten, dass weder die eine noch die andere Frage
einer Losung nahergebracht werden konnte.
Dem Leser wird es klar, dass die Nationalitidten-
frage im erwidhnten Raum heute mindestens so
wichtig ist wie in der Zeit des Zerfalls der oster-
reichisch-ungarischen Monarchie und dass die Na-
tionalitdten sich heute in einer noch schlechteren
und vor allem hoffnungsloseren Lage befinden
als vor 1918. | |



	Bücher zur nationalen Frage

